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ES ASTE |

eine Verkehrsbeschränkung

[) eine Vollsperrung der Fahrbahn

A

TC ST und Hinweistafeln müssen In reflektierender Ausführung angebracht

N A Landesbetrieb Straßen,
“A TEEN EA



zeitlichen Befristung (von... bis ...);

zusätzlich das VZ 283-30 in der Mitt
führen. Soll die Arbeitsstelle auf ein

* 283 StVO die Zusatzzeichen 1060-

Bei „Gehwegparken“ (Zeichen 315-

. anzubringen. Aufschrift: auch auf de

Die Polizei wird das Abschleppen/ E

anordnen, wenn vom Unternehmer

1. Verkehrsführung,

e Verkehrsabsicherung (
Verkehrszeichenplan £

e Beginn der Einrichtung

Bei widersprüchlichen Angaben in
die Pläne in folgender Reihenfolge

1. LSA-Pläne
2. Verkehrszeichel

9. Einrichten von Haltverboten
Haltverbote (Zeichen 283-10/-20 St)

I Aykaaltactalla auıf>ı1ctallan Auf ainarn

öffentlichen Beleuchtung müssen die

. Verschmutzungen der Straße, die im

unverzüglich zu beseitigen. Schnee u

entfernen, soweit es aus Gründen der
. Mit den Bauarbeiten darf erst begonn

Beschilderung im Einvernehmen mit d
Bauaufsicht erfolgt ist.

. Auf Anordnung der Polizei oder seiten
Interesse der Sicherheit und Ordnung

. Terminänderungen für Baubeginn un

sind der Tiefbauabteilung und dem zu
. Vor Beginn der Bauarbeiten sind folg

nachstehende Maßnahmen zu treffen

m — —— — Ze — —— —— u — — = — — =

deutlich anzugeben! Ist der Bereich länger als-30
e des Bereiches aufzustellen. Ein Aufstellungsprot
am Seitenstreifen eingerichtet werden, sind zu jed
31 StVO (auch auf dem Seitenstreifen) anzubringe

50 bis 31 5-88) sind Zusatzschilder unter dem Halt
am Gehweg

Zeiseite räumen von Fahrzeugen aus dem Baustell
oder einer von ihm beauftragten Person der beigef
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Zauphase 1 et 27.06.20
04.07.2018 ab 22:00 Uhr

den Plänen ist der LSBG’S3 zu informieren. Grund
gültig:

/O) sind vier Tage (96 Stunden) vor dem Einrichte
\ Ziueatrenhild jet die Wirksamkeit d.h Datumsan

| ürklappen und Marklerungen TreigeNalleN WSETQCN.

/usammenhang mit den Bauarbeiten entstehen, si
ıd Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsste

Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs erfo
an werden, wenn die ordnungsgemäße Absperrung

er zuständigen Polizeikommissariat und der örtlich

s MR/Straßenbaureviers sind weitere Maßnahmen
des Verkehrs durchzuführen.
| Verkehrsphasenablauf sowie die Beendigung der

ständigen Polizeirevier unverzüglich bekannt zu g

nde Verkehrszeichen nach 88 39 — 42 StVO aufzu

[en sind zu

derch Ist



Vordrück S42 (Aufstellprotokoll und die’straßenbaubehördlich A KEN ES
und unterschrieben ME

U EN \/Z sind für die Dauer der Maßnahme unwirksam ZU.

‚ Die ES Anordnungen (Folgeseite) sind ICE A
TA N geltend gemacht

ET ES EN Bestimmungen außerdem noch
STE TE SA TTS Nachtarbeit
SEE WANNE desselben Bezirksamtes zuständig Sa

„Got. weitere Absperr-, Beschilderungs- oder Markierungsmaßnahmen werden, wenn es die vor Ort

Verteiler:
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11.

vorzuzeigen.
Entfallen vorübergehend die Gründe
Erleichterungen zu, dann sind die ar
Polizeidienststelle für diese Zeit auf;
Terminänderungen für den Baubegil

sind der Straßenbaubehörde, der Kl
rechtzeitig vorher bekannt zu geben
Die Aufstellung der Verkehrszeicher

. An den Verkehrszeichen ( Rückseite
Aufstellfirma anzubringen.

Die Unterkante der Verkehrszeicher
2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m,
den Straßenverkehr DIN 1451, Teil

mindestens 5 rote Warnleuchten in-Je
Ortschaften geboten ist, gegenüber :
ausnahmsweise Warnleuchten statt ı
Fahrbahn sind zwischen Leitkegeln :
alle 18 m Absperrleuchten anzubring
sind durch gelbe Warnleuchten zu ke

Straßenbeleuchtung nicht ausreicht.
oder von innen oder außen durch eir
Verkehrszeichen/Verkehrseinrichtun
werden,

4. Geforderte Lichtzeichenanlagen müs
überprüft und freigegeben werden.

5. Der Anliegerverkehr muss - ggf. dur
Benachrichtigung der betroffenen Ar

6. Mit den Arbeiten darf erst begonnen

im Einvernehmen mit dem auf der V

1. Vor Arbeitsstellen, die den Fahrverk
haben, ist durch Zeichen 123 StVO c

2. Arbeitsstellen sind sowohl in der Qu
Absperrschranken, -baken, Schram

— Die Querabsperrung hat rec

— Zu Längsabsperrungen auf
Absperrschranken oder Sch

— Absperrungen auf dem Geh
vorzunehmen. Werden kein
FüRßgänger/Radfahrer dürfen
Mindestgehwegbreite von 1,
nicht möglich, sind zusätzlic

3. Während der Dämmerung, bei Dunk
Absperrungen durch Warnleuchten
mindestens 3 gelbe Warnleuchten je

für die Maßnahmen oder lassen die Umstände zeitwei
geordneten Maßnahmen im Einvernehmen mit der zus
zuheben oder einzuschränken.
nn und Verkehrsphasenablauf sowie die Beendigung de
OST (bei Hauptverkehrsstraßen) und dem zuständigen

ı hat nach den Richtlinien der STVO / RSA zu erfolgen.

3) oder an geeigneter Stelle des Ständers ist ein Firme

1 sollte in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über
auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Als Schrift ist

2 zu verwenden. Dies gilt insbesondere für Zusatzzeich
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der Richtung angebracht werden. Wo es in geschlosse
anderen Lichtquellen eine größere Auffälligkeit zu erwir|
des gelten Dauerlichts Blinklicht geben. Zur Längsabsp
alle 12 m, bei Absperrschranken, Absperrbaken oder Sc
en. Absperrungen außerhalb der Fahrbahn und auf Sei
annzeichnen; auf Gehwegen/Radwegen aber nur, wenn
Verkehrszeichen zur Sicherung der Arbeitsstelle müss
1e eigene Lichtquelle beleuchtet sein. Andere
gen sind so aufzustellen, dass sie von der Straßenbele

3sen vor Inbetriebnahme von der zuständigen Polizeidie

;h Einbau von Brücken - aufrechterhalten werden. Die
lieger ist Aufgabe des Unternehmers.
werden, wenn die ordnungsgemäße Absperrung und B
orderseite angegebenen Polizeirevier und der zuständi
danhaıuhahäraliche Anardnıma iet Palizaihaamten auf V/

hr beeinträchtigen oder weniger als 0,6 m Abstand von
a. 50 m vor der Arbeitsstelle zu warnen.
rrichtung als auch längs der Fahrbahnachse abzusperr
\borde, fahrbare Absperrtafeln oder Leitkegel zu verwen
ıtwinklig zur Fahrbahnachse zu erfolgen. Absperrgeräte

ler Fahrbahn können Absperrbaken, aneinander gereiht
ammborde oder beides zusammen verwendet werden.
veg/Radweg sind durch Absperrschranken oder Schram
. Ausschachtungen vorgenommen, genügen Absperrge!
‚ungesichert weder auf noch über die Fahrbahn geleitet
) m eine Mindestradwegbreite von 0,80 m ist einzuhalte
1e Anordnungen vom zuständigen Polizeirevier einzuhol

alheit oder wenn es die Sichtverhältnisse sonst erforder
rkennbar sein. Bei Sperrungen von Teilen der Fahrbah
gesperrtem Fahrstreifen, bei Sperrungen der ganzen F

|

|

f

der Fahrbahn

1. Dazu sind
den,

müssen Vol

mborde

werden, Eine

Alı preis hl STE N

SE



geahndet werden; darüber hinaus sin
Zusätzliche Anordnungen können jed

Erlaubnisse sind
— Für Nacht- und Sonntagsarb
— vom Sonntagsfahrverbot bei

Hamburg,

— für ruhestörende Bauarbeite
Amt für Bauordnung - Baute
Hamburg

— für ruhestörende Arbeiten zu
beantragen.
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d Zwangsmittel und Schadensersatzforderungen möglic
erzeit von der Straßenbaubehörde und der Polizei erteil

it beim zuständigen Bezirks-/Ortsamt,
der Landesverkehrsverwaltung - LBV-, Süderstraße 167

ı zur Nachtzeit bei der Behörde für Stadtentwicklung un

;hnik, Baustatik und Gebäudetechnik, Neuenfelder Stra

r Nachtzeit beim zuständigen Polizeirevier Wasserschut
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